
 

Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 32 StGB Notwehr 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

  - keine Rechtsgüterabwägung ! 

- schließt unter anderem auch Schadenersatzansprüche aus 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen 
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
§ 33 StGB Überschreitung der Notwehr 

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird 
er nicht bestraft. 
  

- es kann aber zu Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüchen kommen 
 
§ 34 StGB Rechtfertigender Notstand 

1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, 
Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen 
abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, 
namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das 
geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. 2Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat 
ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 

  - Rechtsgüterabwägung (Abwägung des höheren Rechtsgutes) zwingend !!! 
- schließt unter anderem auch Schadenersatzansprüche aus 

 
Bsp.: Ich versenke als Taucher, dessen Luft in den letzten Zügen liegt, mit meinem Handbohrer ein Boot, 
welches vor dem Höhleneingang parkt und dessen Nutzer zum Abendessen gegangen sind... 
 
§ 35 StGB Entschuldigender Notstand 

(1) 1Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit 
eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm 
nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. 2Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach 
den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem 
besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch 
kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein 
besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. 
(2) 1Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 
entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. 2Die 
Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 
 
 - es gibt keine Rechtfertigung für die Tat, aber sie schützt mich oder nahe Personen vor den genannten Rechtsfolgen 

- ohne Schuld keine Strafe 
- es kann aber zu Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüchen kommen 

 
Bsp.: Ich klaue nach dem Einsturz des Höhleneinganges dem anderen Taucher die Luft, damit wenigstens ich 
überlebe... 

Strafprozessordnung (StPO) 
 

§ 127 StPO Befugnis zur vorläufigen Festnahme 
 
(1) 1Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist 
oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne 
richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. 2Die Feststellung der Identität einer Person durch 
die Staatsanwaltschaft oder die Beamten des Polizeidienstes bestimmt sich nach § 163b Abs. 1.  



 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

 

§ 227 BGB Notwehr  

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich.  

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.  
 
 
§ 228 BGB Notstand  

1Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich 
oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die Beschädigung oder 
die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer 
Verhältnis zu der Gefahr steht. 2Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum 
Schadensersatz verpflichtet.  
 
 
§ 229 BGB Selbsthilfe  

Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer 
zum Zwecke der Selbsthilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt 
oder den Widerstand des Verpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden 
verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die 
Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde.  
 
 
§ 230 BGB Grenzen der Selbsthilfe  

(1) Die Selbsthilfe darf nicht weitergehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.  

(2) Im Falle der Wegnahme von Sachen ist, sofern nicht Zwangsvollstreckung erwirkt wird, 
der dingliche Arrest zu beantragen.  

(3) Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt 
wird, der persönliche Sicherheitsarrest bei dem Amtsgericht zu beantragen, in dessen Bezirk 
die Festnahme erfolgt ist; der Verpflichtete ist unverzüglich dem Gericht vorzuführen.  

(4) Wird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die Rückgabe der 
weggenommenen Sachen und die Freilassung des Festgenommenen unverzüglich zu erfolgen.  
 
§ 904 BGB Notstand 

1Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache 
zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendig und 
der drohende Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden 
Schaden unverhältnismäßig groß ist. 2Der Eigentümer kann Ersatz des ihm entstehenden 
Schadens verlangen. 
 
 


